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Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung vom
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Schreiben vom ..................................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
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Der Entwurf der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung sowie die wesentlichen, umweltbezogenen
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Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße 1 in 17087 Altentreptow sowie im Internet auf der Homepage des Amtes
Treptower Tollensewinkel https://www.stadt-altentreptow.de, nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht  werden können, am ................ durch Abdruck im Amtlichen
Mitteilungsblatt des Amtes Treptower Tollensewinkel dem "Amtskurier" bekannt gemacht worden.

                    Der Bürgermeister

Wolde, den ............... Siegel                                                ...............................

2. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am ....................... von der Gemeindevertretung beschlossen. Die
Begründung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom
....................... gebilligt.
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Wolde, den ............... Siegel                                                    ...............................

3. Die höhere Verwaltungsbehörde hat die 4. Änderung des Flächennutzungsplans, Stand ..............., am .............. Az.:
............... genehmigt.
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Wolde, den ............... Siegel                                       ...............................

4. Die 4. Änderung des Flächennutzungsplans wird hiermit ausgefertigt.

                    Der Bürgermeister

Wolde, den ............... Siegel                                       ...............................

5. Die Genehmigung der 4. Änderung des Flächennutzungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer während
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
...................... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung und
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1. Planungsanlass  

Für den im Gemeindedreieck der Gemeinden Wolde, Tützpatz und Röckwitz gelege-
nen stillgelegten Sandtagebau Schossow sowie die unmittelbar angrenzenden inten-
siv genutzten Ackerflächen ist auf einer Gesamtfläche von ca. 73 ha die Errichtung 
und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung von umwelt-
freundlichem Solarstrom geplant.  

Der Tagebaubetrieb unter Aufsicht des Bergamtes Stralsund endete mit der Beendi-
gung der Bergaufsicht am 08.08.2017. Für den Geltungsbereich liegen nach derzeiti-
gem Stand keine neuen Gewinnungsberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Gewinnungsberechtigungen vor. 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, durch Darstellung eines sonstigen Son-
dergebietes gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb von Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungs-
rechtlich vorzubereiten und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom in-
nerhalb des Gemeindegebietes zu fördern. 

Die Gemeinde Wolde verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, der den 
Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft sowie für Abgrabungen oder für die 

Gewinnung von Bodenschätzen darstellt.  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die betreffenden Gemeinden unter Berücksichtigung 
ihrer kommunalen Planungshoheit ein jeweils eigenständiges Bebauungsplanverfah-
ren eingeleitet. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB hat die Gemeinde Wolde unter Berücksich-
tigung ihrer kommunalen Planungshoheit ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. 
Entsprechend hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wolde in öffentlicher Sit-

zung am 31.05.2023 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 
„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow 2“ der Gemeinde Wolde im Parallelver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Wolde beschlossen. 
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr.221) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. De-
zember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-
munalverfassung-KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Juli 2019 
(GVOBI. MV S. 467) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2240) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg – Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG 
M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S.66), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V 
S. 546) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Wolde in der aktuellen Fassung 

 

2.2  Änderungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplans mit einer 
Fläche von 10,5 ha erstreckt sich südwestlich von Schossow auf das Flurstücke 162/1 
(tlw.) der Flur 1 in der Gemarkung Japzow. 
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2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 
sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde ergeben sich die Ziele, Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. März 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 88) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. 

April 2020 (GVOBl. MV S. 166) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 
ROG.   

Nach § 3 Nr.6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zu-
sammenhang entscheiden also die Dimension der geplanten Photovoltaikanlage, die 
Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte 
Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 
Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 
Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Im LEP MV sind bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der Erneuerbaren 
Energien getroffen worden. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) LEP M-V 2016 soll 

in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversor-
gung bereitgestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll dabei stetig wach-
sen. 

Im Programmsatz 5.3 (2) LEP M-V 2016 soll zum Schutz des Klimas und der 
Umwelt der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dazu beitragen, Treibhaus-
gasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren.  

Der Programmsatz 5.3 Abs. 9 UA 2 LEP M-V 2016 beinhaltet folgende Zielbe-
stimmung: 

„Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 
Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für 
Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden (Z)“ 
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Der vorliegend durch die Gemeinde geplante Geltungsbereich des Solarparks (Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage) liegt außerhalb des in diesem Programsatz definierten 
Streifens. 

Hinsichtlich der Solarenergie sind in der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte 
zudem die Vorgaben des RREP MSP zu berücksichtigen. Grundsätzlich ergibt sich 
auch aus dem RREP MSP ein klares Bekenntnis zum weiteren Ausbau der Erneuerba-
ren Energien. Es wird ausgeführt, dass an geeigneten Standorten die Voraussetzun-
gen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträger […] geschaffen werden sol-
len (RREP MSP Programmsatz 6.5 (4)). 

Der Entwicklung und dem Ausbau der Versorgung mit regenerativen Energieträgern 
kommt damit insgesamt auch unter regionalplanerischen Gesichtspunkten eine be-

sondere Bedeutung zu. Dem kann die Gemeinde Wolde mit der vorliegenden Planung 
Rechnung tragen.  

Gemäß dem Programmsatz 6.5 (6) RREP MSP sollen Solaranlagen insbesondere 
auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konversi-
onsflächen errichtet werden.  

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind:  

o Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

o Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen 

o Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen 

o regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie 

o Eignungsgebiete für Windenergieanlagen (Ziel der Raumordnung)  

 

Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen außer-
halb der aufgeführten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbeson-
dere sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus 
sowie der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft zu berücksichtigen. 

Gemäß der Festlegungskarte RREP MSP befindet sich der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans hinaus innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-

schaft.  

In Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirt-
schaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten, auch in den vor- und nachgelagerten 
Bereichen, ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung 
mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben besonders zu 
berücksichtigen. 

Die Bodenwertzahlen liegen mit durchschnittlich 39 Punkten an der Grenze eines 
landwirtwirtschaftlich sinnvoll nutzbaren Niveaus. Durch die vorliegende Planung 

werden keine hochwertigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen entzogen.   

Die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer bedarfsgerechten 
und Ressourcen schonenden Landwirtschaft ist mit anderen öffentlichen Belangen 
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(hier: Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie im 

Sinne des allgemeinen Klimaschutzes) in Einklang zu bringen. 

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Flächenentzug nicht nega-

tiv auf die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft im Gemeindegebiet auswirkt.  

Anders ausformuliert: die bestehenden bzw. verbleibenden Anbauflächen sollten den 
derzeitigen Nutzungsansprüchen der ansässigen Landwirte entsprechen. 

Abbildung 1: Position des Planungsraumes in der Planzeichnung des RREP MSP 2011 

Aufgrund der Abweichung des vorliegenden Vorhabens von den Zielstellungen des 
LEP MV 2016 hat die Gemeinde Wolde einen Antrag auf Zielabweichung an das zu-
ständige Ministerium gestellt. Dieser befindet sich zurzeit in Bearbeitung. 
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 4. Änderung des Flächennutzungsplans ist es, durch Darstellung eines sons-

tigen Sondergebietes die Realisierung und den Betrieb von Freiflächenphotovoltaik-
anlagen einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich vorzuberei-
ten und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern. 

Der Änderungsbereich berührt Flächen für die Landwirtschaft sowie für Abgrabungen 
oder für die Gewinnung von Bodenschätzen. 

Es ergibt sich somit folgende Flächenbilanz: 
 

Darstellung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Fläche für die Landwirtschaft 9,7 ha 0 ha 

Fläche für Abgrabungen 0,8 ha 0 ha  

Sonstiges Sondergebiet 0 ha 10,5 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Darstellung von sonstigen Sondergebieten entfaltet auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und Landschaftshaus-
halt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines 
Solarparks geschaffen. Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB werden die Belange der 
Umwelt geprüft. 

Die geplanten Sondergebietsausweisungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Errichtung von Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie und deren 
Nebenanlagen. Hier besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige Ermittlung be-
stimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungsebene zuzuordnen (Ab-
schichtung). Eine angemessene und abschließende Konfliktbewältigung der zu erwar-
tenden Immissionen ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmä-
ßig. Insbesondere eine Vertiefung der Ergebnisse beispielsweise im Hinblick auf die 
genaue räumliche Verteilung der Umweltauswirkungen kann durch entsprechende 
Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Ebenen eines mehrstufigen Planungssys-

tems bis auf die Ebene des dem Bebauungsplan nachfolgenden Zulassungsverfahrens 
delegiert werden.  

Es werden deshalb die Ergebnisse der Umweltprüfung aus dem Bebauungsplan Nr. 8 
der Gemeinde Wolde verwendet. 
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